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Zielsetzung:Zielsetzung:

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

gg

Unterbringung nur „echter 64Unterbringung nur „echter 64´́er“er“

I.I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§
64 StGB 64 StGB  li  di  P bl  b i d   li  di  P bl  b i d  

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

64 StGB 64 StGB –– wo liegen die Probleme bei der wo liegen die Probleme bei der 
praktischen Rechtsanwendung? praktischen Rechtsanwendung? 

II.II. Abgrenzung von zur Unterbringung Abgrenzung von zur Unterbringung 
geeigneten/ungeeigneten Straftätern geeigneten/ungeeigneten Straftätern –– Umgang Umgang 
mit dem Kriterium der „Erfolgsaussicht“mit dem Kriterium der „Erfolgsaussicht“

III.III. Erwartungen des Strafrichters an die Erwartungen des Strafrichters an die III.III. Erwartungen des Strafrichters an die Erwartungen des Strafrichters an die 
Unterbringungsmaßnahme Unterbringungsmaßnahme –– was soll sie beim was soll sie beim 
Verurteilen bewirken? Verurteilen bewirken? 
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I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB ––
Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Voraussetzungen des Voraussetzungen des §§ 64 StGB64 StGB ::
Hang zum Alkohol oder anderen Rauschmitteln im Hang zum Alkohol oder anderen Rauschmitteln im 
„Übermaß“ (handlungsleitende Auswirkung der Neigung)„Übermaß“ (handlungsleitende Auswirkung der Neigung)
Rechtswidrige Tat im Rausch oder aufgrund des Hanges Rechtswidrige Tat im Rausch oder aufgrund des Hanges 
(Symptomwert der Tat)(Symptomwert der Tat)
Gefahr weiterer suchtbedingter erheblicher StraftatenGefahr weiterer suchtbedingter erheblicher Straftaten
Hinreichende BehandlungsaussichtHinreichende BehandlungsaussichtHinreichende BehandlungsaussichtHinreichende Behandlungsaussicht
Sichere Feststellung sämtlicher MerkmaleSichere Feststellung sämtlicher Merkmale
Ausgestaltung als „SollAusgestaltung als „Soll--Vorschrift“, Absehen von der Vorschrift“, Absehen von der 
Anordnung aber nur in seltenen AusnahmefällenAnordnung aber nur in seltenen Ausnahmefällen

I.I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB ––
Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Probleme bei der Rechtsanwendung für den Probleme bei der Rechtsanwendung für den 

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Probleme bei der Rechtsanwendung für den Probleme bei der Rechtsanwendung für den 
RevisionsrichterRevisionsrichter::
praktisch praktisch keine:keine:

Er muss „nur“ das vom Tatrichter bereits fertig vorgelegte Er muss „nur“ das vom Tatrichter bereits fertig vorgelegte 
Ergebnis auf Rechtsfehler überprüfen.Ergebnis auf Rechtsfehler überprüfen.
Allerdings: Die meisten revisionsrechtlichen Probleme ergeben Allerdings: Die meisten revisionsrechtlichen Probleme ergeben 
sich tatsächlich weniger aus der Anwendung des sich tatsächlich weniger aus der Anwendung des §§ 64 StGB, 64 StGB, 
sondern aus der Nichtanwendung. Folge:sondern aus der Nichtanwendung. Folge:g gg g
Die Aufhebung von Urteilen erfolgt Die Aufhebung von Urteilen erfolgt –– auch auf Revision des auch auf Revision des 
Angeklagten Angeklagten –– überwiegend nicht wegen der Anordnung der überwiegend nicht wegen der Anordnung der 
Unterbringung, sondern weil eine Prüfung einer Anordnung des Unterbringung, sondern weil eine Prüfung einer Anordnung des §§
64 unterblieben ist!64 unterblieben ist!
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I.I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB ––
Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::

Kernproblem ist die Feststellung der Kernproblem ist die Feststellung der tatsächlichentatsächlichen
Voraussetzungen des Voraussetzungen des §§ 64 StGB 64 StGB –– Gründe:Gründe:

1.1. Beschränkte BeweismittelBeschränkte Beweismittel
2.2. Interessenlage des AngeklagtenInteressenlage des Angeklagten
3.3. Gesetzliche Bestimmungen des Gesetzliche Bestimmungen des §§ 21 StGB sowie zur 21 StGB sowie zur 

Vollstreckung der Maßregel, Vollstreckung der Maßregel, §§§§ 67, 67 d StGB67, 67 d StGB
4.4. Prozesstaktik und strafprozessuale RegelnProzesstaktik und strafprozessuale Regeln

I. I. VoraussetzungenVoraussetzungen für eine Unterbringung nach für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB ––
Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::
1.1. Beschränkte Beweismittel:Beschränkte Beweismittel:

Abhängigkeit von Angaben des AngeklagtenAbhängigkeit von Angaben des Angeklagten
Angaben zu Häufigkeit und Menge von Angaben zu Häufigkeit und Menge von 
Alkohol und/oder Drogenkonsum häufig nicht Alkohol und/oder Drogenkonsum häufig nicht 
verifizierbar bzw. auch nicht zu widerlegenverifizierbar bzw. auch nicht zu widerlegen
Notwendigkeit zweigleisigen Denkens unter Notwendigkeit zweigleisigen Denkens unter 
Berücksichtigung des ZweifelssatzesBerücksichtigung des Zweifelssatzes
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I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB ––
Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung?Probleme bei der praktischen Rechtsanwendung?

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::

2.2. Interessenlage des Angeklagten bei Interessenlage des Angeklagten bei 
drohendem Freiheitsentzug:drohendem Freiheitsentzug:
möglichst kurzmöglichst kurz

ddundund
schmerzlosschmerzlos

I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB –– Probleme bei Probleme bei 
der praktischen Rechtsanwendung? der praktischen Rechtsanwendung? 

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::
3.3. §§ 21 StGB und Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, 21 StGB und Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, §§§§

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

3.3. §§ 21 StGB und Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, 21 StGB und Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, §§§§
67, 67 d StGB:67, 67 d StGB:
Anreize des Anreize des §§ 21 StGB zur unrichtigen Angaben !21 StGB zur unrichtigen Angaben !
Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, §§§§ 67, 67 d StGB:67, 67 d StGB:
§§ 67d67d Dauer der UnterbringungDauer der Unterbringung
(1) (1) Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die Frist läuft Die Frist läuft 
vom Beginn der Unterbringung an. vom Beginn der Unterbringung an. Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben angeordnete Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben angeordnete 
freiheitsentziehende Maßregel vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist um die Dauer der freiheitsentziehende Maßregel vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist um die Dauer der 
Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe angerechnet wird.Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe angerechnet wird.

§§ 6767 Reihenfolge der VollstreckungReihenfolge der Vollstreckung
(1) Wi d di U t b i i i A t lt h d(1) Wi d di U t b i i i A t lt h d §§§§ 63 d 64 b i F ih it t f d t63 d 64 b i F ih it t f d t(1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt nach den (1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt nach den §§§§ 63 und 64 neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, so 63 und 64 neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, so 
wird die wird die Maßregel vor der Strafe vollzogenMaßregel vor der Strafe vollzogen..
(2) Das Gericht bestimmt jedoch, dass die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn (2) Das Gericht bestimmt jedoch, dass die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn 
der Zweck der Maßregel dadurch leichter erreicht wirdder Zweck der Maßregel dadurch leichter erreicht wird. Bei Anordnung der Unterbringung in einer . Bei Anordnung der Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt neben einer zeitigen Freiheitsstrafe von über drei Jahren soll das Gericht Entziehungsanstalt neben einer zeitigen Freiheitsstrafe von über drei Jahren soll das Gericht 
bestimmen, dass ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser Teil der Strafe ist so zu bestimmen, dass ein Teil der Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser Teil der Strafe ist so zu 
bemessen, dass nach seiner Vollziehung und einer anschließenden Unterbringung eine Entscheidung bemessen, dass nach seiner Vollziehung und einer anschließenden Unterbringung eine Entscheidung 
nach Absatz 5 Satz 1 möglich ist. ……nach Absatz 5 Satz 1 möglich ist. ……
(4) (4) Wird die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des Vollzugs der Wird die Maßregel ganz oder zum Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit des Vollzugs der 
Maßregel auf die Strafe angerechnet, bis Maßregel auf die Strafe angerechnet, bis zwei Drittelzwei Drittel der Strafe erledigt sind.der Strafe erledigt sind.
(5)(5) Wird die Maßregel vor der Strafe oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so kann das Gericht Wird die Maßregel vor der Strafe oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so kann das Gericht 
die Vollstreckung des Strafrestes unter den Voraussetzungen des die Vollstreckung des Strafrestes unter den Voraussetzungen des §§ 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zur 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zur 
Bewährung aussetzen, wenn Bewährung aussetzen, wenn die Hälftedie Hälfte der Strafe erledigt ist.der Strafe erledigt ist.
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I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB –– Probleme Probleme 
bei der praktischen Rechtsanwendung? bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

gg
3.3. Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, Bestimmungen zur Vollstreckung der Maßregel, §§§§ 67, 67 d StGB:67, 67 d StGB:

Das heißt im Klartext:Das heißt im Klartext:
Höchstdauer Höchstdauer grdsgrds. 2 Jahre, Anrechnung auf die Strafe (nur) bis zu . 2 Jahre, Anrechnung auf die Strafe (nur) bis zu 
2/3,  jedoch Ausrichtung des Vollzuges auf Entlassung nach ½2/3,  jedoch Ausrichtung des Vollzuges auf Entlassung nach ½--
Strafe bei Berechnung des Vorwegvollzuges bei Strafen ab 3 Strafe bei Berechnung des Vorwegvollzuges bei Strafen ab 3 
JahrenJahren
Daraus folgt (aus Sicht des Angeklagten): Daraus folgt (aus Sicht des Angeklagten): 
Bei Strafen bis zu 2 Jahren ist die Maßregel eine zusätzliche Bei Strafen bis zu 2 Jahren ist die Maßregel eine zusätzliche Bei Strafen bis zu 2 Jahren ist die Maßregel eine zusätzliche Bei Strafen bis zu 2 Jahren ist die Maßregel eine zusätzliche 
BeschwerBeschwer, bei Strafen ab 3 Jahren ein , bei Strafen ab 3 Jahren ein Privileg.Privileg.
Folge dieser Ungleichbehandlung: Folge dieser Ungleichbehandlung: 
„Flucht“ „Flucht“ aus demaus dem §§ 64 und Flucht 64 und Flucht in denin den §§ 64 StGB: 64 StGB: 
Bis zwei Jahre Freiheitsstrafe will ihn keiner, ab drei Jahre wollen Bis zwei Jahre Freiheitsstrafe will ihn keiner, ab drei Jahre wollen 
ihn alle, und zwar zunehmend mit Höhe der Strafe.ihn alle, und zwar zunehmend mit Höhe der Strafe.
Zusatzproblem: Maßregelvollzug im 64Zusatzproblem: Maßregelvollzug im 64´́er wird gegenüber dem er wird gegenüber dem 
Strafvollzug als angenehmer eingeschätzt.Strafvollzug als angenehmer eingeschätzt.

I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach I. Voraussetzungen für eine Unterbringung nach §§ 64 StGB 64 StGB –– Probleme Probleme 
bei der praktischen Rechtsanwendung? bei der praktischen Rechtsanwendung? 

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Probleme bei der Rechtsanwendung für den TatrichterProbleme bei der Rechtsanwendung für den Tatrichter::
4.4. Prozesstaktik und strafprozessuale Regeln:Prozesstaktik und strafprozessuale Regeln:

Einlassung zu Alkohol und/oder Drogen häufig erst in der Einlassung zu Alkohol und/oder Drogen häufig erst in der 
Hauptverhandlung oder Berufungsinstanz, vornehmlich bei Hauptverhandlung oder Berufungsinstanz, vornehmlich bei 
Angeklagten mit geringerer Straferwartung.Angeklagten mit geringerer Straferwartung.
Angaben sind dann noch weniger überprüfbar, da die Angaben sind dann noch weniger überprüfbar, da die 
Vorbereitung der Beweisaufnahme darauf nicht ausgerichtet ist.Vorbereitung der Beweisaufnahme darauf nicht ausgerichtet ist.
Häufiger Zweck: Vorteile des Häufiger Zweck: Vorteile des §§ 21 StGB bei Vermeidung des 21 StGB bei Vermeidung des §§ 64 64 gg gg
StGB.StGB.
Prozessuales Dilemma: Prozessuales Dilemma: §§ 21 StGB kann notfalls als wahr 21 StGB kann notfalls als wahr 
unterstellt werden; für Beurteilung des unterstellt werden; für Beurteilung des §§ 64 gilt 64 gilt §§ 246 a StPO:246 a StPO:
Benötigt wird ein Sachverständiger,Benötigt wird ein Sachverständiger,
der nicht da ist !der nicht da ist !
Folge: Absprachen und MogelpackungenFolge: Absprachen und Mogelpackungen
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II. Abgrenzung von zur Unterbringung geeigneten/ungeeigneten II. Abgrenzung von zur Unterbringung geeigneten/ungeeigneten 
Straftätern Straftätern –– Umgang mit dem Kriterium der „Erfolgsaussicht“ Umgang mit dem Kriterium der „Erfolgsaussicht“ 

AbgrenzungsproblemeAbgrenzungsprobleme::

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

g g pg g p
Vorgabe des Gesetzes: (Zweifelhafte)Vermutung der Ursächlichkeit eines Vorgabe des Gesetzes: (Zweifelhafte)Vermutung der Ursächlichkeit eines 
Hanges für die StraftatHanges für die Straftat
Die vorgetragenen Probleme der Rechtsanwendung aufgrund der Die vorgetragenen Probleme der Rechtsanwendung aufgrund der 
Abhängigkeit von den Angaben des Angeklagten werden weiter Abhängigkeit von den Angaben des Angeklagten werden weiter 
bereichert: bereichert: 
Bei Hang + Therapiebedarf: Anreiz, notwendige Therapie unabhängig Bei Hang + Therapiebedarf: Anreiz, notwendige Therapie unabhängig 
vom vom SyptomzusammenhangSyptomzusammenhang unter Anrechnung auf die Strafe unter Anrechnung auf die Strafe 
durchzuführendurchzuführen
Bei (tatsächlich zweifelhaftem) Hang ohne Therapiebedarf kann der Bei (tatsächlich zweifelhaftem) Hang ohne Therapiebedarf kann der 

kl f h h f l “ d f h lkl f h h f l “ d f h l
gg

Angeklagten mit frühem „Therapieerfolg“ und frühzeitiger Entlassung Angeklagten mit frühem „Therapieerfolg“ und frühzeitiger Entlassung 
rechnen. rechnen. 
Hinreichende Behandlungsaussicht wird praktisch erwartet, da die Hinreichende Behandlungsaussicht wird praktisch erwartet, da die 
Therapie auch Therapiebereitschaft wecken soll; praktisch keine Therapie auch Therapiebereitschaft wecken soll; praktisch keine 
Änderung durch die Neufassung in 2007. Besonders hohe Abhängigkeit Änderung durch die Neufassung in 2007. Besonders hohe Abhängigkeit 
von Angaben des Angeklagtenvon Angaben des Angeklagten

III. Erwartungen des Strafrichters an die Unterbringungsmaßnahme III. Erwartungen des Strafrichters an die Unterbringungsmaßnahme ––
was soll sie beim Verurteilen bewirken? was soll sie beim Verurteilen bewirken? 

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Das Gesetz gibt eine Erwartung vor, nämlich „Das Gesetz gibt eine Erwartung vor, nämlich „diedie Person durch die Person durch die 
Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine erhebliche Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder über eine erhebliche 
Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und von der Begehung 
erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang 
zurückgehen“.zurückgehen“.

Tatsächlich ist die Vorschrift bei den Tatgerichten „unbeliebt“ Tatsächlich ist die Vorschrift bei den Tatgerichten „unbeliebt“ 
und die Erwartungen begrenzt:und die Erwartungen begrenzt:
Das Denken der Tatrichter spiegelt die Erfahrungen mit der Das Denken der Tatrichter spiegelt die Erfahrungen mit der 
Interessenlage der Angeklagten im Alltag:Interessenlage der Angeklagten im Alltag:
Nämlich dem häufigen Hinwirken auf Nämlich dem häufigen Hinwirken auf §§ 64 wegen 64 wegen 
vollstreckungsrechtlicher und erhoffter Vorteile im Vollzugvollstreckungsrechtlicher und erhoffter Vorteile im Vollzug
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Fazit: Fazit: 
Die konkreten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Die konkreten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
B h dl  i d kl  d fi i tB h dl  i d kl  d fi i t

Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang ?

Behandlung sind klar definiertBehandlung sind klar definiert
Die tatsächlichen Feststellungen dazu sind jedoch in Die tatsächlichen Feststellungen dazu sind jedoch in 
der Praxis besonders fehleranfälligder Praxis besonders fehleranfällig
Lösungen: Lösungen: 

??????????
Die weitere sich aus dem Thema „Die weitere sich aus dem Thema „§§ 64 StGB 64 StGB –– Wann Wann „„§§
und und wie langwie lang ?“ ergebende Frage „wie lang ?“ ist aus ?“ ergebende Frage „wie lang ?“ ist aus 
richterlicher Sicht einfach, nämlichrichterlicher Sicht einfach, nämlich
so lange wie nötig: Einschätzung ist Aufgabe der so lange wie nötig: Einschätzung ist Aufgabe der 
TherapeutenTherapeuten

R i h d K llR i h d K llReinhard KollmeyerReinhard Kollmeyer


